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SEESCHWALBE FAN'S CLUB EHC BIEL 
 
 
"Spielregeln Auswärtsfahrten - Saison 2011/2012" 
 
 
Einverständnis 
Mit jeder Anmeldung für eine Auswärtsfahrt akzeptieren alle Teilnehmer die nachstehenden 
Punkte in vollem Umfang. 
 
 
Verbindliche Anmeldung 
Via E-Mail - unter www.seeschwalbe.ch  Rubrik Auswärtsfahrten -  oder im Souvenirwagen 
bei Heimspielen des EHC Biel. Mündliche Anmeldungen (zBsp. bei einem Vorstandsmitglied) 
sind grundsätzlich nicht möglich und in jedem Fall ohne Gewähr und unverbindlich. Sofern 
sämtliche erforderlichen Angaben vorliegen, werden Anmeldungen via Internet in der Regel 
innert 48 Stunden, per E-Mail bestätigt. Erfolgt keine Bestätigung innerhalb dieser Zeitspan-
ne, so wird der anmeldenden Person empfohlen, ihre Anmeldung zu wiederholen, oder allen-
falls via die offizielle Vereins-E-Mail-Adresse schwalbe@seeschwalbe.ch auf eine mögliche 
Unstimmigkeit aufmerksam zu machen. 

 
 
Termine 
An- und Abmeldeschluss für eine Auswärtsfahrt ist in der Regel am Vortag der Reise 
um 12.00 Uhr mittags. Bis spätestens zu diesem Zeitpunkt wird entschieden, ob die 
Fahrt durchgeführt wird oder nicht. Abmeldungen nach dem Anmeldeschluss sowie 
unentschuldigtes Nichterscheinen am Abfahrtsort zur Abfahrtszeit, werden mit einem 
Unkostenbeitrag in der Höhe von pauschal CHF 20.--, beim nächsten Einsteigen in einen 
Car, zusätzlich einkassiert.  
 
Später erfolgte Anmeldungen werden je nach Platzbedarf berücksichtigt oder nicht. Die 
Mindestteilnehmerzahl pro Auswärtsfahrt beträgt 18 Personen (Kategorien Erwachsene 
und/oder Lehrlinge/ Studenten). Falls diese Anzahl Personen  nicht erreicht wird, erfolgt 
rasch möglichst die endgültige Absage der Reise. Eine solche Absage wird den ange-
meldeten Personen per SMS mitgeteilt. 
 
 
Abfahrtszeiten 
Die im Internet - unter www.seeschwalbe.ch  Rubrik Auswärtsfahrten - publizierten 
Abfahrtszeiten sind verbindlich. Anderenorts publizierte Abfahrtszeiten (zBsp. auf Plakaten) 
sind unverbindlich. Allfällige Änderungen werden ausschliesslich im Internet publiziert.  
 
 
 

http://www.seeschwalbe.ch/
mailto:schwalbe@seeschwalbe.ch
http://www.seeschwalbe.ch/
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Fahrpreise 
Es wird zwischen folgenden Kategorien unterschieden: 
 

 Erwachsene 

 Lehrlinge/Studenten (mit obligatorischer Ausweispflicht*) 

 Kinder 
 
*Kann kein entsprechender Ausweis vorgelegt werden, gilt der Fahrpreis für „Erwachsene“. 
 
Innerhalb der aufgeführten Kategorien wird zwischen „(Seeschwalbe)Mitgliedern“ und 
Nichtmitgliedern“ unterschieden. 
 
Die einzelnen Fahrpreise werden auf einer separaten Liste im Internet publiziert.  
 
ACHTUNG: Abweichungen der vorstehenden Preisregelungen bleiben bei Aktions-, Tages- 
und Spezialfahrten ausdrücklich vorbehalten! 
 
 
Einsteigeorte 
Haupt-Ein- und Aussteigeort: Neu ab 19. November 2011! 
 
Direkt vor unserem neuen Seeschwalbelokal an der Dr. Schneiderstr. 3 in Nidau: 

 
 
 
Zusätzliche Ein- und Aussteigeorte auf der Reiseroute können vereinbart werden. Bitte um 
eine entsprechen Anfrage bei der Anmeldung. 
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Car-Regeln 
Bei Nichtbeachten einem oder mehrerer der unten aufgeführten Punkte, verliert die 
betroffene Person das Recht transportiert zu werden (weitere Sanktionen wie zBsp. ein 
generelles Carverbot bleiben vorbehalten): 
 

- Randalieren im oder ausserhalb des Cars 
- Verspätetes Eintreffen am vereinbarten Ort und Zeitpunkt vor der Abfahrt, bei 

allfälligen Zwischenhalten und nach Spielschluss am Zielort 
- Unsittliches Benehmen gegenüber anderen Fahrgästen sowie wiederholtes, 

ungebührliches Verhalten im Car 
- Rauchen im Car (Rauch- und sonstige Pausen sind aus Sicherheitsgründen generell 

keine eingeplant) 
- Bei unkontrolliertem Übergeben (Erbrechen) im Car, nach übermässigem 

Alkoholkonsum, wird dem Verursacher die Reinigung in Rechnung gestellt. Dasselbe 
gilt auch bei anderen Sachbeschädigungen im oder ausserhalb des Cars 

- Den Anweisungen des zuständigen Carchefs ist jederzeit Folge zu leisten 
 
 
Gurtentragpflicht 
Während dem Transport im Car gilt die gesetzliche Tragpflicht von Sicherheitsgurten. 
Sämtliche Personen sind angehalten, diese Pflicht zu respektieren und das Herumlaufen im 
Car auf ein absolutes Minimum zu beschränken. Allfällige polizeiliche Bussen infolge 
Nichtbeachtens der Gurtentragpflicht gehen vollumfänglich zulasten der schuldhaften 
Personen. 
 
 
Verpflegung 
Die Seeschwalbe ist während den Reisen jederzeit um das leibliche Wohl ihrer Fahrgäste 
besorgt. Es sind im Normalfall immer genügend Getränke und Verpflegung - zu vorteilhaften 
und fairen Preisen - an Bord vorhanden. 
 

Selber mitgebrachte Getränke und Verpflegung dürfen im Car nicht konsumiert 
werden! 

 
 
Materialtransport 
Taschen, Fahnen, Rücksäcke und weitere sperrige Güter werden im Kofferraum des Cars 
transportiert. 
 
 
Matchtickets für Auswärtsspiele 
Bei sämtlichen NLA-Clubs besitzt man die Möglichkeit, entweder via Vereinshomepage 
("print@home" analog dem Ticketing beim EHC Biel) oder via Ticketcorner (Bahn-, 
Postschalter oder Internet), selber die gewünschten Tickets zu beziehen. 
 
Bei stark frequentierten Spielen, sowie speziellen Fahrten können die Tickets durch die 
Seeschwalbe organisiert werden. Solche Ausnahmen werden im Internet entsprechend 
gekennzeichnet und frühzeitig bekannt gegeben. 
 
 
 
 
Änderungen bleiben vorbehalten! 
 
Version 2 
Nidau, im November 2011/ch 


